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Öffentliche Bekanntmachungen
Verbandsgemeinde Dudenhofen

mit den Ortsgemeinden Dudenhofen, Hanhofen und Harthausen

Die Verbandsgemeindeverwaltung informiert:

Einwohnerversammlungen
Tagesordnung:

1.  Erstes Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz
 Freiwillige Fusion der Verbandsgemeinde Dudenhofen und der Gemeinde Römerberg zu einer neuen 

Verbandsgemeinde mit Wirkung zum 01.07.2014.

Termine:
•  Ortsgemeinde Harthausen:
 Dienstag, den 06. März 2012, um 19.30 Uhr, in der Heilsbruckhalle Harthausen

•  Ortsgemeinde Hanhofen:
 Mittwoch, den 07. März 2012, um 19.00 Uhr, im Haus Marientraut in Hanhofen

•  Ortsgemeinde Dudenhofen:
 Donnerstag, den 08. März 2012, um 19.00 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses Dudenhofen

Hierzu ergeht recht herzliche Einladung.

Mit freundlichen Grüßen

 Peter Eberhard Friederike Ebli  Harald Löffler
 Bürgermeister  Ortsbürgermeisterin  Ortsbürgermeister
  Hanhofen  Harthausen

WICHTIGES AUF EINEN BLICK
Verbandsgemeindeverwaltung ( 06232-656-0
Konrad-Adenauer-Platz 6 Zentralfax: 06232-656-158
67373 Dudenhofen Fax: Bgm u. Amtsblattredaktion 
 06232-656-158
 Internet:
 http://www.dudenhofen.de
 E-Mail info@vg-dudenhofen.de
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag  08.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag  durchgehend von 08.30 – 18.00 Uhr

Öffnungszeiten des Bürgerbüros und Kfz-
Zulassungs-Außenstelle des Rhein-Pfalz-Kreises:
Montag   07.30 – 16.00 Uhr   
Dienstag  07.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch  07.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag  07.30 – 18.00 Uhr
Freitag   07.30 – 12.00 Uhr
Sprechstunden der Bürgermeister und Beigeordneten:
Verbandsgemeinde Dudenhofen
Bürgermeister Peter Eberhard (Tel. 06232-656-150)
Sprechstunden täglich während der Dienstzeiten der Verwaltung 
nach Vereinbarung.
1. Beigeordnete Irmgard Ball 
Sprechstunden: nach tel. Vereinbarung (Tel. 06344-2940)
Aufgabenbereiche:
– Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Dudenhofen
– Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
– Seniorenarbeit in der Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde Dudenhofen
Ortsbürgermeister Peter Eberhard (Tel. 06232-656-150, 
priv. 06232/98782), Sprechstunden: täglich während der Dienst-
zeiten der Verwaltung nach Vereinbarung.

Ortsbeigeordneter Roni Zürker (Tel. 06232-656-183,
priv. 0172/6203536), Sprechstunden: nach tel. Vereinbarung
Aufgabenbereiche:
– Gemeindewerke Dudenhofen
– Friedhof Dudenhofen

Ortsgemeinde Harthausen
Ortsbürgermeister Harald Löffler
(Tel. 06344-5636, Fax: 06232-656-158 VG-Verw.), 
Gemeindebüro Harthausen, 
Tel. 06344 -9459-0, während der Sprechstunde
Sprechstunden: montags, 18.00 Uhr – 19.00 Uhr 
im Gemeindebüro/Karl-Hufnagel-Schule Harthausen, Schulstr. 1
Ortsbeigeordneter Klaus Bachmeier (Tel. 06344-939430)
Sprechstunden: montags, 18.00 Uhr – 19.00 Uhr 
im Gemeindebüro/Karl-Hufnagel-Schule Harthausen, Schulstr. 1
Aufgabenbereiche:
– Bauhof der Ortsgemeinde Harthausen
– Friedhofsangelegenheiten
– Forstwirtschaft
– Unterhaltung von gemeindeeigenen Einrichtungen 
 (Karl-Hufnagel-Grundschule, kath. Kindergarten, ehemal. Schwes-

ternhaus, Historischer Tabakschuppen, Heilsbruckhalle, Grillhütte, 
Jugendtreff)

Ortsgemeinde Hanhofen
Ortsbürgermeisterin Friederike Ebli (Tel. 06344-939054)
Sprechstunden: Dienstag, 18.00 – 19.00 Uhr
im Gemeindehaus Hanhofen, 1. OG,
Hauptstraße (Tel. 06344-939054, Fax: 06344-939056)
Ortsbeigeordnete Anelore Irschlinger (Tel. 06344-2534)

Verbandsgemeindeverwaltung:
Schiedsamt
Schiedsmann Werner Wingerter (Tel. 06232-656-140)
Sprechstunden täglich während der Dienstzeiten der Verwaltung 
bzw. nach Vereinbarung, Rathaus Dudenhofen, Zi 52, III. OG.



Verbandsgemeinde Dudenhofen Donnerstag, den 1. März 2012 Seite 2 Verbandsgemeinde Dudenhofen Donnerstag, den 1. März 2012 Seite 3

Gleichstellungsbeauftragte der VG Dudenhofen
Frau Gerlinde Kade (Tel. 06232-656-146)
Sprechstunden täglich während der Dienstzeiten der Verwaltung 
bzw. nach Vereinbarung, Rathaus Dudenhofen, Zi. 46, II. OG.
Forstrevier Modenbach (ehem. Dudenhofen)
Kontakt unter Tel. 0152 28851051 (auch Anrufbeantworter)
Telefonische Sprechstunde unter dieser Nummer immer donnerstags, 
16.00 – 17.00 Uhr (November – März)
E-Mail: juergen.render@wald-rlp.de
zuständig für den Wald der Ortsgemeinden Dudenhofen, Hanhofen, 
Harthausen
Sprechstunden des Seniorenbeirates Dudenhofen
finden zurzeit nicht statt – werden nach Neuwahl des Vorsitzenden 
bekannt gegeben.
Sprechstunden der Leiterin Volkshochschule Verbandsgemeinde
Frau Marliese Goldschmidt (Tel. 06232-93216)
nach tel. Vereinbarung
Sprechstunden der Sozialarbeiterin des Rhein-Pfalz-Kreises
Frau Hemker, Jugendamt Kreisverwaltung, Tel. 0621 5909-156,
jeden 2. Montag im Monat von 08.30 – 09.30 Uhr,
Rathaus Dudenhofen, Zi. 20, Tel. 06232 656-228 
Sprechstunden des Kontaktbeamten der Polizei Speyer
Herr Polizeioberkommissar Ottmar Fischer von der Polizeiinspek-
tion Speyer, Tel. 06232-137-227, jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 
von 9.00 – 11.00 Uhr und jeden 2. Donnerstag im Monat von 16.00 
– 17.30 Uhr. Ansonsten Termine nach Vereinbarung.
Frauenbeauftragte des Rhein-Pfalz-Kreises
Frau Dr. Monika Isis Ksiensik (Tel. 0621-5909-433)
im Kreishaus Ludwigshafen, Europaplatz 5,
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Hebammen in der Verbandsgemeinde Dudenhofen:
· Silvia Pommerening, Tel. 06232-26476
· Ulrike Knauber, Tel. 06232-8604476

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Polizei-Notruf 110
Polizeiinspektion Speyer 06232-1370
Feuerwehr-Notruf
- von Dudenhofen 112
- von Harthausen und Hanhofen 112 
- Wehrleiter Stefan Zöller 
- Feuerwache Dudenhofen 06232-990 734 
   (nur besetzt im Alarm- und Übungsfall) Fax: 06232-9754
Vergiftungs-Informationszentrale 06131-232466
Kinderschutzbund Speyer 06232-72298
Sprechstunde und Vermittlung von Tagespflegepersonen 
Roland-Berst-Str. 1, Speyer-Süd, 
Di und Mi, 10.00 – 12.00, Do, 14.00 – 17.00 Uhr
Kinder- und Jugendtelefon (kostenlos) 0800-111 0 333
Elterntelefon 0800-111 0 550
Telefonseelsorge  0800-111 0 111
Psychosoziale Beratungsstelle 06232-600-230
– Suchtkrankenhilfe
Kreuzbund e.V. Speyer, Selbsthilfegemeinschaft 
für Alkohol- und sonstige Suchterkrankungen 
(Herr Fischer) 0175-9326313 
Krisentelefon für psychisch kranke Menschen  0800-220 3300
Donum-Vitae e.V. Ludwigshafen Vorderpfalz 0621-572 4344
Staatl. anerkannte Schwangerschafts- Fax: 0621-5724346
konfliktberatungsstelle
Berufsbegleitender Dienst 06232-24075
Beratung von Menschen mit chronischer Erkrankung, Behinderung 
oder seelischen Problemen bei Schwierigkeiten im Arbeitsleben 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.
Waldspitzweg 10, 67105 Schifferstadt 06235-98181
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis  0621-5909-0
Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen

Ruftaxi der Verbandsgemeinde
Fahrpreis 2,50 € 06232-70707
Schulen
Grundschule Dudenhofen 06232-9005-45,  Fax: 9005-64  
Realschule plus 06232-9005-50
Dudenhofen-Römerberg  Fax: 9005-65
Schulsozialarbeiterin der Realschule plus
Dudenhofen-Römerberg 06232-9005-57
Frau Magdalene Müller E-Mail: m.muellerRSD@gmx.de
Sprechstunden nach Vereinbarung 
Ganerbhalle Dudenhofen 06232-9005-60
Grundschule Hanhofen 06344-4780; Fax: -937052
Grundschule Harthausen 06344-8695; Fax: -508 874
Kindertagesstätten 
Kindertagesstätte „Naseweis“
Iggelheimer Str. 33 a, Dudenhofen 06232-93808
St. Kunigunde, Kilianstr. 1a, Dudenhofen 06232-92078
Villa Sonnenburg, Schulstraße 5, Hanhofen  06344-6847
Schulkinderhaus,  06344-946637
Alte Kirchstraße 1, Hanhofen
St. Dominikus, 06344-8544 und 06344-938668
Speyerer Straße 20, Harthausen

Bau- und Forstbetriebshof 06232-651060
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str., Dudenhofen Fax 06232-651062
Bürgerhaus Dudenhofen, K.-Adenauer-Platz 06232-656-172
Festhalle Dudenhofen, Albrecht-Dürer-Str. 5 06232-95204
Haus Marientraut Hanhofen, Schulstraße 06344-937031
Bauhof Hanhofen 06344-936 539 
Heilsbruckhalle Harthausen, Am Waldsportplatz 06344-5946
Historischer Tabakschuppen Harthausen 06344-5943
Bauhof Harthausen, Raiffeisenstraße 6  06344-5915

Notfalldienste (Änderungen vorbehalten!)
Sozialstation AHZ Schifferstadt Pflege  ( 06235-95 93 50
Beratung und Koordinierungsstelle  ( 06235-95 95 35 
Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt ( 112 
Rettungsdienst bundesweit  ( 19 222
Polizei ( 110

Dienstbereitschaft Ärzte (falls Hausarzt nicht erreichbar):
Bereitschaftsdienstzentrale Speyer, Diakonissen-Stiftungskranken-
haus, Hilgardstraße 26, ( 06232-19292
Dienstzeiten:
Zum Wochenende (Freitag, 18.00 – Montag, 07.00 Uhr)
An Feiertagen (Feiertag, 08.00 – Folgetag, 07.00 Uhr)
An Mittwochnachmittagen (Mi., 13.00 – Do., 07.00 Uhr)

Bereitschaftsdienstzentrale
für Kinder und Jugendliche 
in den Räumen des Diakonissen-Krankenhauses Speyer
Kinderärzte-Notdienst ( 0180 5112 072 
• freitags, von 18.00 bis montags 7.00 Uhr, d.h. jedes Wochenende
•  feiertags, ab 20.00 Uhr vor den Feiertagen bis 7.00 Uhr nach dem 

Feiertag einschl. 24.12. + 31.12. 
•  jeden Mittwoch von 14.00 Uhr bis donnerstags 7.00 Uhr
Die Kinder- und Jugendärzte sind jeden Samstag und Sonntag und 
jeden Feiertag von 10.00 bis 18.00 Uhr in den Räumen der BDZ-Päd-
Speyer e.V. innerhalb des Diakonissen-Krankenhauses. Zu den übrigen 
Zeiten sind die Kinderklinik-Ärzte für die Versorgung zuständig.

Dienstbereitschaft Zahnärzte:
Samstag, 03.03.2012, von 09.00 – 12.00 Uhr
Sonntag, 04.03.2012, von 11.00 – 12.00 Uhr  
Frau Dr. Elisabeth Held, St.-German-Str. 9a, 67346 Speyer,
( 06232-76400

Dienstbereitschaft Apotheken:
Die Notdienste beginnen jeweils um 08.30 Uhr und enden am darauf 
folgenden Tag ebenfalls um 08.30 Uhr:
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Donnerstag, 01.03.2012
Bären-Apotheke, 67346 Speyer, Ernst-Reuter-Str. 14,
( 06232-32160
Freitag, 02.03.2012
West-Apotheke, 67346 Speyer, Lessingstr. 2, ( 06232-94530
Sebastianus-Apotheke, 67376 Harthausen, Hanhofer Str. 22,
( 06344-3636
Samstag, 03.03.2012
Einhorn-Apotheke, 67346 Speyer, Maximilianstr. 23,
( 06232-75287
Schiller-Apotheke, 67373 Dudenhofen, Holzstr. 3, ( 06232-92980
Sonntag, 04.03.2012
Apotheke im Vogelgesang, 67346 Speyer, Windthorststr. 11,
( 06232-70585
Montag, 05.03.2012
Paracelsus-Apotheke, 67346 Speyer, Landauer Str. 40,
( 06232-75344
Dienstag, 06.03.2012
Ludwig-Apotheke, 67346 Speyer, Ludwigstr. 31, ( 06232-72172
Mittwoch, 07.03.2012
Markt-Apotheke, 67346 Speyer, Am Königsplatz, ( 06232-25805
Donnerstag, 08.03.2012
Cura-Apotheke, 67346 Speyer, Iggelheimer Str. 26,
( 06232-49444
Freitag, 09.03.2012
Flora-Apotheke, 67346 Speyer, Dahlienweg 2, ( 06232-44337
Kreuz-Apotheke, 67354 Römerberg 3, Heiligensteiner Str. 84,
( 06232-84611

Tierärztlicher Notfalldienst: 
zu erfragen unter der jeweiligen Rufnummer eines niedergelassenen 
Tierarztes.

Apothekennotdienst – wichtige Änderung
Ansage des Apothekennotdienstes über landeseinheitliche Rufnummern:
Deutsches Festnetz: 00180-5-258825-PLZ (0,14 €/Min.)
Mobilfunknetz:       0180-5-258825-PLZ (max. 0,42 €/Min.)
Anzeige der notdienstbereiten Apotheken im Internet unter
www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr.

Ver- und Entsorgung
STROMVERSORGUNG
• bei Störungen in der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung 
 Dudenhofen: Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen,
 Herr Wüst ( 0 62 32-6 56-1 35
 nach Dienstschluss
 Firma Elektro-Schmidt, Am Gewerbering 7,
 67373 Dudenhofen  ( 0 62 32-9 26  39 

oder
• bei Störungen in der Stromversorgung Hanhofen und Harthausen: 

Pfalzwerke, Dienststelle Edenkoben  ( 06323-94 13-10
 Bei Störungen im Stromnetz: 08 00 7 97 77 77 
• bei Störungen an der Straßenbeleuchtung in Hanhofen und  
 Harthausen: Verbandgemeindeverwaltung Dudenhofen,
 Herr Möhler ( 0 62 32-6 56-1 33
GASVERSORGUNG:
• bei Störungen in der Gasversorgung Dudenhofen, Hanhofen und 

Harthausen:
 Pfalzgas GmbH, Frankenthal ( 08 00-1 00 34 48
WASSERVERSORGUNG:
• bei Störungen in der Wasserversorgung für Dudenhofen, 
 Hanhofen und Harthausen: Verbandsgemeindeverwaltung
 Dudenhofen, Herr Wüst ( 06232-656-135
 oder: Zweckverband für Wasserversorgung Schifferstadt  

( 0 62 35-95 70-0
 nach Dienstschluss:
 Zweckverband für Wasserversorgung Schifferstadt  

 ( 0 62 35-95 70 31

ABWASSERBESEITIGUNG:
• bei Störungen in der Abwasserbeseitigung für Dudenhofen, 
 Hanhofen und Harthausen: Verbandsgemeindeverwaltung
 Dudenhofen, Herr Möhler ( 0 62 32-6 56-1 33
 nach Dienstschluss:
 Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen ( 0  63 44-33 32
  (Anrufbeantworter)

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe
Dudenhofen
Jeden Donnerstag von 14.30 – 18.00 Uhr können Wertstoffe abge-
geben werden. Ist der Donnerstag ein Feiertag, wird der Mittwoch 
davor geöffnet.
Die zulässigen Abgabemengen sind grundsätzlich einzuhalten.
Die Mitarbeiter des Wertstoffhofes sind Seniorinnen und Senio-
ren sowie Behinderten beim Entsorgen von Grünabfällen gerne 
behilflich.
Hanhofen
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat können von 9.00 – 12.00 Uhr 
Grünabfälle abgegeben werden.
Harthausen
Jeden 2. und 4. Samstag im Monat können von 8.00 – 12.00 Uhr 
Wertstoffe abgegeben werden.
Hat der Monat fünf Samstage, ist hier auch dieser geöffnet.

Wertstoffhöfe Dudenhofen und Harthausen 
Was darf ich bringen?
Bauschutt
• Beispiele: Beton, Ziegel, Backsteine, Natursteine, Sanitärkera-

mik, Porzellan, Steingut
• Nicht: pulverförmige Baustoffe wie Gips/Zement, Papiersäcke, 

Rigips, Asbestbaustoffe u.ä.
• Menge: Kofferraum (bis max. 300 l) pro Woche
Grünschnitt
• Beispiele: Hecken- und Baumschnitt, Laub, Rasenschnitt, Zim-

mer-Balkonpflanzen, Christbäume
• Nicht: Bauholz, Baumwurzeln, Äste dicker als 10 cm, Tierstreu, 

Küchenabfälle, Asche
• Menge: maximal 1 cbm pro Woche
Elektroaltgeräte
• Beispiele: E-Herde, Radios, Fernseher, Videorekorder, Computer, 

Staubsauger uvm.
• Nicht: Kühl- und Klimageräte, Ölradiatoren, haushaltsunübliche 

Geräte
• Menge: bis max. 4 Großgeräte/Woche
Metallschrott
• Beispiele: Metallmöbel, Wäscheständer, Fahrräder, Werkzeuge 

aus Metall uvm.
• Nicht: öl- oder chemikalienverunreinigte Behälter aus Metall, 

Flachglas, Fenster
Altöl/ölverschmutzte Betriebsmittel (nur in Bobenheim-Roxheim, 
Lambsheim, Waldsee, Schifferstadt und Römerberg)
• Beispiele: Kfz-Altöle, Ölfilter, Ölkanister
• Nicht: Tanks
• Menge: max. 10 Liter pro Woche
Frittierfette
• Frittierfette und -öle aus dem Privathaushalt
• Nicht: Verpackungen aller Art 
Gasentladungslampen (nicht in Harthausen)
• Leuchtstofflampen und Energiesparlampen
 (z.B. Leuchtstoffröhren und Sonderformen)
• Nicht: Glühbirnen oder Halogenlampen 
Flaschenkorken (nicht in Harthausen)
• alle Flaschenkorken aus Naturkork
• Nicht: Korken aus Kunststoff 
CDs
• CDs aller Art 
• Nicht: Hüllen oder beschädigte CDs

Abfallecke
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PU-Schaumdosen
• Restbefüllte und entleerte Bauschaumdosen
• Nicht: Umverpackungen

Abgabestellen für Kleinbatterien
Dudenhofen:
•  Bürgerbüro – zu den Öffnungszeiten
•  Wertstoffhof – zu den Öffnungszeiten
•  Schlee Elektro GmbH, Raiffeisenstr. 14 –
 zu den Öffnungszeiten
Hanhofen:
•  Gemeindehaus in der Hauptstraße – täglich
Harthausen:
•  Wertstoffhof – zu den Öffnungszeiten

Abgabestellen für CDs und DVDs
sowie Energiesparlampen
Dudenhofen: Wertstoffhof – zu den Öffnungszeiten
Harthausen: Wertstoffhof – zu den Öffnungszeiten

Ausgabe für Zusatzabfallsäcke
Wie bisher können Zusatzabfallsäcke zu den üblichen Öffnungs-
zeiten im Bürgerbüro Dudenhofen käuflich gegen 2,30 € Gebühr 
erworben werden.
Weitere Verkaufsstellen sind zu den üblichen Geschäftszeiten:
•  Lesen und Schreiben Herrmann,
 Landauer Str. 6, 67373 Dudenhofen
•  Textilhaus Schütt-Henrich, Speyerer Str. 40, 67376 Harthausen
 (auch Abgabe von Wertstoffsäcken)
•  Frau Pittner (Bastelstübchen, Postagentur),
 Hanhofer Str. 13, 67376 Harthausen

Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen

Öffentliche Bekanntmachung 
Öffentliche Bekanntmachung der Einberufung einer
Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Harthausen
Gemäß § 66 Abs. 3 der Kommunalwahlordnung (KWO) gebe ich 
bekannt:
Frau Gisela Horix, Zwerchgasse 17, 67376 Harthausen, 
ist als Ratsmitglied aus dem Ortsgemeinderat Harthausen ausge-
schieden.
Gem. § 45 Abs. 1 – 3 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) habe 
ich
Herrn Ludwig Wagner,
Theodor-Heuss-Straße 15, 67376 Harthausen, 
als Ersatzperson in den Ortsgemeinderat Harthausen einberufen.
Harthausen, den 14.02.2012
Harald Löffler
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen
– Bauabteilung –
Az.: 610-131

Öffentliche Bekanntmachung der Bauabteilung
Vollzug des Baugesetzbuches;
Inkrafttreten des Bebauungsplanes „An der Radrennbahn“ 
der Ortsgemeinde Dudenhofen
Der Ortsgemeinderat Dudenhofen hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 
in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan „An der Radrennbahn“ 
nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
Das Planungsgebiet liegt im nördlichen Ortsrandbereich von Du-
denhofen. Es befindet sich zwischen der Straße „Am Sportplatz“ im 
Norden, der „Beethovenstraße“ im Osten, der „Eichendorffstraße“ 
im Süden und angrenzend an den Sportplatz und die Radrennbahn 
im Süd-Westen.
Das Planungsgebiet hat eine Größe von ca. 0,28 ha. Der vorgesehene 
Geltungsbereich wird begrenzt:

Öffentliche Bekanntmachungen

• im Norden durch die Straße „Am Sportplatz“,
• im Westen durch die östliche Grenze der Flurstücke 3350/85 

(Fußweg) und 3350/89,
• im Süden durch die südliche Grenze des bestehenden Kinder-

spielplatzes an der Eichendorffstraße bzw. die Zaunanlage der 
Radrennbahn,

• im Osten durch die Beethovenstraße.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstü-
cke: 4256 (teilweise), 3350/77 (teilweise) und 3350/90 (teilweise).
Die Abgrenzung des Planungsgebietes ergibt sich abschließend aus 
der Planzeichnung des Bebauungsplanes.

Der Bebauungsplan tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan 
und die Begründung dazu von diesem Tage ab bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Dudenhofen, Konrad-Adenauer-Platz 6, 67373 
Dudenhofen, Zimmer 47, während der Dienststunden einsehen und 
über den Inhalt Auskunft erhalten (§ 10 Abs. 3 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 
39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und 
des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 und Abs. 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind 
gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei der 
Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, darzulegen. 
Auf den Dienstleistungsservice „Bauleitpläne online“ auf der 
Internetseite der Verbandsgemeinde Dudenhofen unter www.vg-
dudenhofen.de wird hingewiesen. Der Bebauungsplan mit der 
bunten Planzeichnung, der Legende (Zeichenerklärung), den text-
lichen Festsetzungen (örtlichen Bauvorschriften), der Begründung 
zum Plan und dem Übersichtsplan kann dort im pdf-Format einge-
sehen und auch heruntergeladen werden.
Erforderlichkeit der Planaufstellung
Das Planungsgebiet ist im Abschnitt entlang der Beethovenstraße 
im Bebauungsplan „Nord - Teilplan“ als öffentliche Grünfläche dar-
gestellt und als Kinderspielplatz hergestellt. Der Kinderspielplatz 
befindet sich jedoch in einem schlechten Unterhaltungszustand, so 
dass eine Neuanlage erforderlich wäre.
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Für die Neuanlage eines Spielplatzes reicht jedoch die bisherige 
Freifläche nördlich der Radrennbahn, für die keine planungsrecht-
lichen Festsetzungen bestehen, aus. Die frei werdende Fläche an 
der Beethovenstraße, die voll erschlossen ist, kann dann für eine 
Bebauung zur Verfügung gestellt werden. 
Planerische Zielsetzungen der Gemeinde für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes sind insbesondere 
• Verlagerung des Spielplatzes auf die Fläche nördlich der Rad-

rennbahn,
• Zulassung einer Bebauung entlang der Beethovenstraße in An-

lehnung an die in der Umgebung vorhandenen Baustrukturen mit 
Einzel- und/oder Doppelhäusern,

• angemessene Begrenzung der zulässigen baulichen Dichte,
• Lösung möglicher Immissionskonflikte zwischen geplanter 

Bebauung und Radrennbahn.
Dudenhofen, den 21.02.2012
Peter Eberhard
(Ortsbürgermeister)

Das komplette Programm der VHS Rhein-Pfalz-Kreis, 1. Halbjahr 
2012, mit den ausführlichen Kursbeschreibungen ist bei allen Ge-
meindeverwaltungen des Rhein-Pfalz-Kreises erhältlich.
Bitte beachten Sie hier auch besonders die Seite 5 bzgl. „INFOR-
MIEREN – ANMELDEN – TEILNEHMEN – MINDESTTEIL-
NEHMERZAHL – ZAHLWEISE“.
Kursanmeldungen (bitte auch um Anmeldungen zu den Vorträgen)
montags – freitags von 08.30 – 12.00 Uhr 
Dudenhofen: Ramona Baßler
Tel. 0 62 32/6 56-2 43, Fax 0 62 32/6 56-1 53
E-Mail: r.bassler@vg-dudenhofen.de 
Internet: www.kvhs-rpk.de 
Römerberg: Ursula Ball
Tel. 0 62 32/8 19-26, Fax 0 62 32/8 19-65
E-Mail: u.ball@roemerberg.de 
Örtliche Leiterinnen
Dudenhofen: Marliese Goldschmidt, Tel. 0 62 32/9 32 16
E-Mail: Marliese.Goldschmidt@gmx.de
Römerberg: Charlotte Kahl, Tel. 0 62 32/85 09 65
E-Mail: ch.kahl@web.de

KULTURVERANSTALTUNGEN

Konzert
„Es geht eine helle Flöte“
Frühlingskonzert mit Rabea Michler und anderen
Sonntag, 18.03.2012, 17.00 Uhr
Zehnthaus Römerberg-Berghausen
Eintritt: 8,– €
Kartenvorverkauf: Gemeindeverwaltung Römerberg,
Zimmer 8, oder Bürgerbüro und Mediathek Berghausen

Ausstellung
„Skulpturen” von Marliese Goldschmidt, Dudenhofen
Eröffnung: Freitag, 15.06.2012, 19.00 Uhr
Bürgerhaus Dudenhofen
Kabarett
„MusiZierFische – Ausgenommen werden wir alle!”
mit Daniel Helfrich
Samstag, 09.06.2012, 20.00 Uhr, Zehnthaus, Rö.-Berghausen

Gemeindenachrichten
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VHS-PROGRAMM FEBRUAR/MÄRZ

ALLGEMEINE BILDUNG

T1070111R1  Ich siege, du verlierst. Konflikte –
 Kampf oder Chance?
Ich siege, du verlierst ist eine weitverbreitete Auffassung in Kon-flik-
ten. Auf der Grundlage von eigenen Erfahrungen werden neben theo-
retischen Überlegungen vielfältige Möglichkeiten einer konstruktiven 
und gewaltfreien Konfliktaustragung im Alltag (Familie, Arbeitsplatz, 
Schule) entwickelt und ein anderes Konfliktverständnis vermittelt.
Renate Wanie, Werkstatt für gewaltfreie Aktion Baden, 24.03.2012, 
Sa., 10.00 – 14.00 Uhr, 1 Termin, Römerberg, Realschule plus, Berg-
hausen, 39 €, ab 8 TN 29 €

GESUNDHEIT – ERNÄHRUNG

T3041101R1  Einen Augenblick für deine Augen
Dieses Kursseminar ist eine gesundheitsfördernde Maßnahme zur 
Förderung und Erhaltung der Sehkraft. Sie ist für Personen mit 
und ohne Sehhilfe geeignet. Inhalt: • Meine Augen – ein wertvoller 
Schatz • Augenentspannung im Alltag • Energetisierung der Seh-
kraft • mehr Augenbeweglichkeit durch Augenyoga • Belebung des 
Farbsinns • Nah-Fern-Akkomodation.
Martina Buchheit, 10.03.2012, Sa., 09.00 – 12.00 Uhr, 1 Termin, 
Römerberg, Zehnthaus Berghausen, 14 €, ab 8 TN 10 €
T3020251E1  Nordic-Walking
Wilfried Kühn, 4 Termine, Fr., 02.03., Fr., 09.03.12 sowie Mo., 05.03., 
und Mo., 12.03.12, Dudenhofen, Ganerbhalle, 23 €, ab 9 TN 17 €
T3020251R1  Nordic-Walking
Wilfried Kühn, 4 Termine, Fr., 16.03., und Fr., 23.03.12, sowie Mo., 
19.03., und Mo., 26.03.12, jeweils von 17.00 – 18.30 Uhr, Römerberg, 
der genaue Treffpunkt wird bekannt gegeben, 23 €, ab 8 TN 17 €
T3079061E1  Thailändische Küche
Thailändisch zu kochen, ist gar nicht so schwer. In diesem Kurs werden 
Ihnen bekannte und beliebte Thai-Gerichte vorgestellt. Sie erhalten 
Tipps zur Zubereitung und Dekoration sowie zum Nachkochen nach 
Ihrem eigenen Geschmack. Die Kursgebühr beinhaltet keine Kosten 
für die verwendeten Lebensmittel. Dieser Kostenaufwand wird als Le-
bensmittelumlage an jedem Kurstermin an die Kursleitung gezahlt.
Suriyawan Stadler, 01.03.2012, Do., 18.30 – 21.45 Uhr, 4 Termine, 
Dudenhofen, Realschule plus, 50 €, ab 8 TN 37 €
T3070111E1  Vortrag: Typgerechtes Essen und Trinken
Wer sich dem eigenen Konstitutionstyp entsprechend ernährt, ge-
winnt einerseits mehr körperliche und geistige Vitalität und verliert 
andererseits sein Übergewicht.
Sonja Brosch, 27.03.2012, Di., 19.30 – 21.00 Uhr, 1 Termin,
Bürgerhaus Dudenhofen, ohne Gebühr

JUNGE VHS

T7061201R1  Knigge für Kinder (8 – 12 J.) – bereits belegt –
Yvonne Zeeb, 28.03.2012, Mi., 14.30 – 17.30 Uhr, 1 Termin,
Römerberg, Berghausen Realschule plus, 15 €, ab 8 TN 12 €

Multimediashow: Syrien – Irak
eine Reise zu uralten Kulturen

am Freitag, dem 02.03.2012, 20.00 – 21.30 Uhr,
im Bürgerhaus Dudenhofen

Dozent: Otfried Dolich
Eintritt: 4,– €
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Ortsranderholung 2012  
Die Ferienfreizeit für 6- bis 10-jährige Kinder in 
der Verbandsgemeinde Dudenhofen findet  2012  
in der Realschule plus Dudenhofen-Römerberg, 
Standort Dudenhofen, 

vom 02.07. bis 13.07.2012  o d e r  vom 16.07. bis 27.07.2012
statt. 
Bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl findet die 2. Maßnahme 
(16.07. – 27.07.2012) in Kooperation mit der Gemeinde Römerberg 
in der Grundschule Berghausen statt. 
Die Maßnahmen enthalten folgende Leistungen: 
•  pädagogische Betreuung von der die offene Jugendarbeit unter-

stützenden Gesellschaft für integrative LebensArbeitmbH (GI-
LAmbH), jeweils montags bis freitags, von 8.30 Uhr bis 16.30 
Uhr

•  tägliche Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnack, 
Getränke, Rohkost)

•  je nach Angebot Spiel- und Bastelmaterial
Teilnehmergebühren:
 100,– € 1. Kind
 75,– € 2. Kind
 50,– € 3. Kind
Alle weiteren Kinder einer Familie sind frei.
Für diese Maßnahmen sind noch Restplätze vorhanden, Eltern 
können ihre Kinder während der Öffnungszeiten der Verbandsge-
meindeverwaltung Dudenhofen im Rathaus Dudenhofen, Konrad-
Adenauer-Platz 6, 2. OG, Zimmer 43,
Mo. – Fr. 08.30 – 12.00 Uhr
Do.   08.30 – 18.00 Uhr
anmelden. Die Platzvergabe erfolgt grundsätzlich nur durch persön-
liche Anmeldung eines Erziehungsberechtigten. Der Beitrag für die 
Ferienfreizeit ist bei der Anmeldung bar zu entrichten. 
Wir benötigen bei der Anmeldung Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Krankenkasse des Kindes, Name der Eltern, Telefonnummer der 
Eltern, die Angaben, ob das Kind gegen Tetanus geimpft ist, ob 
Medikamente eingenommen werden und ob eine Erkrankung/ 
Allergie besteht.
Wir bitten um Verständnis, dass wir telefonisch keine Anmel-
dungen oder Reservierungen entgegennehmen können.

Wer hilft bei der Ortsranderholung?
Für die Ortsranderholungsmaßnahme, die von der Verbandsge-
meinde Dudenhofen zusammen mit der die offene Jugendarbeit 
unterstützenden Gesellschaft für integrative LebensArbeitmbH 
(GILAmbH)

vom 02.07. – 13.07.2012 und vom 16.07. – 27.07.2012 
in Dudenhofen durchgeführt wird,  werden noch Betreuerinnen 
und Betreuer gesucht.
Melden kann sich bis 16.03.2012, wer mindestens 18 Jahre alt 
ist und gerne mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren zu tun hat. 
Das Programm umfasst – je nach Wetter – Basteln und Werken, 
aber auch Spiele und andere Aktivitäten im Freien. Das Betreu-
ungsteam wird in Seminaren auf seine Tätigkeit vorbereitet. 
Als Honorar winken 25,– Euro pro Einsatztag. Außerdem gibt 
es freie Verpflegung. 
Die Zeit der Betreuung kann als Praktikum bestätigt werden. 
Nähere Informationen bei:
GILAmbH, Kilianstraße 41 in Dudenhofen,
Tel. 06232 990802 und 990784

Kommunal- und Verwaltungsreform
Das Gutachten der Universität Kaiserslautern zur Kommunal- 
und Verwaltungsreform im Rhein-Pfalz-Kreis liegt vor –
Prof. Dr. Junkernheinrich empfiehlt eine Fusion der Verbands-
gemeinde Dudenhofen mit den verbandsfreien Gemeinden Rö-
merberg und Böhl-Iggelheim.

Das Thema Kommunalreform geht jeden an!
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung 
mitteilen.
Sie können sich dazu in Schriftform, per E-Mail (info@vg-
dudenhofen.de) an die Verbandsgemeindeverwaltung oder über 
unsere Homepage www.vg-dudenhofen.de äußern.
Auf unserer Website finden Sie auch das vollständige Gutachten 
der Universität Kaiserslautern.

Zur Information:
Rund 40 Jahre nach der letzten Funktional- und Gebietsreform will 
das Land die Strukturen der kommunalen Gebietskörperschaften 
erneut verändern. Rheinland-Pfalz reagiert damit auf die demo-
grafische Entwicklung und die angespannte Finanzsituation der 
öffentlichen Hand. Durch größere Verwaltungseinheiten sollen Sy-
nergieeffekte entstehen, die zu einer Stärkung der Leistungsfähig-
keit, Wettbewerbsfähigkeit und Verwaltungskraft von verbandsfreien 
Gemeinden und Verbandsgemeinden beitragen.
Das Erste Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform 
vom 28.09.2010 (GVBl. S. 272 ff.), das am 06.10.2010 in Kraft 
getreten ist, sieht für verbandsfreie Gemeinden eine Mindestgröße 
von 10.000 Einwohnern vor. Verbandsgemeinden sollen 12.000 
Einwohner nicht unterschreiten. 
Es steht außer Zweifel, dass größere Verwaltungseinheiten finanzi-
elle Vorteile mit sich bringen. 
Die zu erwartenden Synergieeffekte werden sich jedoch erst mittel- 
und langfristig ergeben, wenn im Rahmen der natürlichen Fluktu-
ation Personal abgebaut wird und die Rathäuser an einem Standort 
zusammengeführt werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen dann 
aber unter Umständen bei Verwaltungsdienstleistungen, die nicht 
in den Bürgerbüros erledigt werden können, längere Wege in Kauf 
nehmen. Was in den weniger dicht besiedelten Flächengemeinden im 
Norden von Rheinland-Pfalz bereits seit langem Gewohnheit ist, wird 
man in unserem Ballungsraum, der Metropolregion Rhein-Neckar, 
als Einbuße an Bürgernähe empfinden.

Mitteilung des Ordnungsamtes
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
In Hanhofen, gegenüber dem Spielplatz im „Baugebiet Nord“ (Vieh-
triftstraße), haben Unbekannte schon vor mindestens einer Woche 
einige Küchenstühle illegal entsorgt. Die Entsorgungsaktion erinnert 
an eine Entrümpelung.
Wer sachdienliche Hinweise geben kann, welchem Haushalt das 
Küchenmobiliar zugeordnet werden kann, erhält eine Belohnung.
Die Hinweise mögen bitte dem Ordnungsamt unter Tel. 06232 656-
126 mitgeteilt werden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe, ein sauberes Ortsbild zu erhalten.
Ihre Friederike Ebli
Ortsbürgermeisterin 
Gemeinde Hanhofen 



Verbandsgemeinde Dudenhofen Donnerstag, den 1. März 2012 Seite 6 Verbandsgemeinde Dudenhofen Donnerstag, den 1. März 2012 Seite 7

Mitteilung Ihres Standesamtes
Das Standesamt Dudenhofen freut sich, Sie an einem Freitag oder 
Samstag im „Historischen Tabakschuppen“ in Harthausen trauen 
zu dürfen.
Die Eheschließung kann von Ihnen individuell mitgestaltet werden. 
Wir lassen uns gerne ausreichend Zeit, damit Sie und Ihre Gäste 
die Eheschließungszeremonie ausgiebig genießen können. Dies gilt 
selbstverständlich auch für die Begründung von Lebenspartnerschaf-
ten. Die Räumlichkeit bietet Platz für bis zu 80 Personen.
Termine 2012:
Freitag, den 18.05.2012, und Samstag, den 19.05.2012
Freitag, den 15.06.2012, und Samstag, den 16.06.2012
Freitag, den 13.07.2012, und Samstag, den 14.07.2012
Freitag, den 17.08.2012, und Samstag, den 18.08.2012
Ihren Wunschtermin sollten Sie rechtzeitig beim Standesamt Du-
denhofen reservieren.
Über die notwendigen Förmlichkeiten und die Gebühren für eine 
Eheschließung bzw. Begründung einer Lebenspartnerschaft infor-
mieren wir Sie gerne.
Ihr Standesamt erreichen Sie unter Tel. 06232 656-127.
Ihre Standesbeamten/innen:
Peter Eberhard Sandra Sterner Roswitha Bucher
Standesbeamter und Standesbeamtin Standesbeamtin
Bürgermeister 

Verbrennen von landwirtschaftlichen Abfällen
In der Landesverordnung über die Verbrennung pflanzlicher Abfälle 
außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen sind die Voraussetzun-
gen für das Verbrennen geregelt. Pflanzen und Pflanzenteile, die 
auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Grundstücken 
außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslagen anfallen, 
dürfen an Ort und Stelle verbrannt werden, soweit sie dem Boden 
aus landbaulichen Gründen oder wegen ihrer Beschaffenheit nicht 
zugeführt werden können. Wer mehr als drei Kubikmeter pflanzliche 
Abfälle verbrennen will, hat dies der Verbandsgemeindeverwaltung 
unter Angabe
• von Art und Menge der Abfälle sowie
• des Verbrennungsortes schriftlich mitzuteilen.
Unzulässig ist 
1.  das flächenhafte Verbrennen, 
2.  das Verbrennen innerhalb eines Mindestabstandes von 
 a) 100 m zu Wäldern,
 b)  50 m zu Gebäuden jeder Art und öffentlichen Verkehrswegen,
 c)  10 m zu gefährdeten Nachbarkulturen sowie zu angrenzenden 

Rohr- und Riedbeständen und Feldrainen,
3. das Verbrennen zwischen 18.00 und 8.00 Uhr sowie an Sonn- und 

Feiertagen,
4.  das Mitverbrennen von nicht pflanzlichen Abfällen, insbesondere   

Brandbeschleunigern.
Die pflanzlichen Abfälle müssen beim Verbrennen trocken sein. Der 
Verbrennungsvorgang ist so zu steuern, dass kein Gefahr bringender 
Funkenflug und keine Verkehrsbehinderung oder sonstige erhebli-
che Belästigung durch Rauchentwicklung entstehen. Der Verbren-
nungsvorgang muss ständig überwacht und geeignete Maßnahmen 
müssen getroffen werden, damit das Feuer nicht übergreifen kann. 
Feuer und Glut müssen vor dem Verlassen der Verbrennungsstelle 
gelöscht werden oder erloschen sein. 
Wir weisen darauf hin, dass Paneele, Paletten, Holzbretter bzw. 
Holzlatten, Folien und sonstige Abfälle nicht verbrannt werden 
dürfen. Bei Verstößen kann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren 
eingeleitet werden. 
Das Verbrennen von landwirtschaftlichen Abfällen ist bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Dudenhofen 10 Tage vorher schriftlich 
anzuzeigen. Antragsformulare erhalten Sie im Bürgerbüro.

Geschwindigkeitsbegrenzung 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Verkehrsteilnehmer, 
die Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen möchte alle Ver-

kehrsteilnehmer freundlich darauf hinweisen, die Geschwindigkeits-
begrenzungen, insbesondere die 30-km/h- bis 50-km/h-Zonen sowie 
die verkehrsberuhigten Bereiche, zu beachten und einzuhalten.
Die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit ist erforder-
lich zum Schutz unserer Bürger, kleiner Kinder sowie Radfahrer. 
Für folgende innerörtliche Straßen gilt die Geschwindigkeitsbe-
grenzung 50 km/h: 
Dudenhofen 
•  Iggelheimer Straße (K15) 
•  Speyerer Straße 
•  Neustadter Straße 
•  Landauer Straße 
•  Harthauser Straße (L537) 
•  Berghauser Straße (K27) 
•  Carl-Zimmermann-Straße 
•  Johann-Walter-Straße 
•  Ernst-Reuter-Straße, Abschnitt zwischen Speyerer Straße und 

Carl-Zimmermann-Straße 1 
•  Boligweg 
Alle anderen Straßenabschnitte sind mit 30 km/h ausgewiesen. 
Hanhofen 
Das gesamte Ortsgemeindegebiet ist als 30-km/h-Zone ausgewiesen. 
Harthausen 
Für folgende innerörtliche Straßen gilt die Geschwindigkeitsbe-
grenzung 50 km/h: 
•  Hanhofer Straße (K26) 
•  Speyerer Straße (L537) 
•  Schwegenheimer Straße 
•  Heiligensteiner Straße (K26) 
Alle anderen Straßenabschnitte sind mit 30 km/h ausgewiesen. 
Wir bitten, die Geschwindigkeitsregelungen zu beachten. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! Eine angenehme Fahrt wünscht 
das Ordnungsamt Dudenhofen.

Sprechstunde Forstrevier Modenbach 
Das Forstrevier Modenbach, zuständig für die 
Gemeindewälder in Dudenhofen, Freisbach, 
Hanhofen, Harthausen, Schwegenheim und 
Weingarten (Lohwald), ist für Bürgeranfragen 
und Brennholzkunden während einer telefonischen Sprechstunde 
immer donnerstags, von 16.00 – 17.00 Uhr, unter Tel. 0152 28851051 
erreichbar.
Diese Sprechstunde gilt bis Ende März.
Außerhalb dieser Sprechstunden ist auch Kontakt über den unter 
dieser Rufnummer geschalteten Anrufbeantworter oder über E-Mail: 
juergen.render@wald-rlp.de möglich.

Der Förster informiert

Kreishallenbäder

Kreishallenbad Römerberg
Viehtriftstraße 
Telefon 8 32 43

Ihr Körper braucht Bewegung.
Schwimmen hält alle Muskeln in Schwung.
Nehmen Sie sich die Zeit dafür.

... schwimm mal wieder
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Schule, Kindergärten und
sonstige Bildungseinrichtungen
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Hurra, die Neuen  

… hier in Dudenhofen: Ob aktuelle Film-DVDs, 
Romane, Hörbücher, Kinderbücher oder Krimis. 
Jährlich werden 500 aktuelle Medien neu gekauft – 
ausgewählt aus den aktuellen Bestsellerlisten und 
Ihren Empfehlungen. 

Schauen Sie mal rein. In der Bücherei im Regal für 
die Neuheiten oder auch unter: 
www.koeb-dudenhofen.de.tt    unter „Flinke Links“.

Und wenn schon jemand vor Ihnen da war, merken 
wir Ihre Wünsche vor. Das ist genauso wie die 
Ausleihe kostenlos. Unser Team freut sich auf Ihren 
Besuch.

Unsere Öffnungszeiten:
Sonntag  10.30 – 12.00 Uhr
Mittwoch 16.30 – 19.00 Uhr
und 24 Stunden – 7 Tage im Internet:
www.koeb-dudenhofen.de

Raiffeisenstr. 12, 67373 Dudenhofen
Tel.: 06232 – 6580313
buecherei-dudenhofen@freenet.de

sind frisch eingetroffen…!

KÖB Dudenhofen

Qwirkle oder
Da ist der Wurm drinl
Diese neuen und viele andere neue und 
klassische Spiele erwarten euch in eurem 
Spiele-Paradies. „Qwirkle“ und „Da ist der 
Wurm drin!“ sind die Spiele des Jahres 2011. 
Ihr könnt gleich in der Bücherei drauflos-
spielen oder sie euch einfach für zu Hause 
ausleihen.

Spiele für Kinder, Spiele für Jugendliche, Spiele für 
Erwachsene, Spiele für Senioren, Spiele für Sportli-
che, Spiele für Gemütliche, Spiele für Computer-Fans, 
Spiele für euch... 
Wann schaut ihr rein? Unser Team freut sich schon auf 
euren Besuch und zeigt euch gerne alles.

Unsere Öffnungszeiten:
Sonntag, 10.30 – 12.00 Uhr
Mittwoch, 16.30 – 19.00 Uhr
und 24 Stunden – 7 Tage im Internet:
www.koeb-dudenhofen.de

Raiffeisenstr. 12, 67373 Dudenhofen
Tel. 06232 6580313
buecherei-dudenhofen@freenet.de

Elternlotsendienst vom 05.03. – 09.03.2012
Dudenhofen: NN
Harthausen:
Schirmer-Schmitt Petra / Minich Heidi / Remle Tanja

1. Babysprechstunde
in der Kindertagesstätte „Naseweis“
am Donnerstag, 15. März, von 15.30 bis 16.30 Uhr
Die Babysprechstunde ist eine Beratung für Eltern mit Kindern 
im Alter von 0 – 2 Jahren.
Warum eine Babysprechstunde?
Weil es neben der Freude über den Nachwuchs auch immer 
wieder zu Unsicherheiten im Umgang mit dem Baby kommen 
kann ...
Frau Angelika Endres-Deißler, Kinderkrankenschwester mit 
Zusatzausbildung für frühkindliche Entwicklung, beantwortet 
Ihre Fragen zu den Themen

„Stillen, Ernährung, Schlaf, Wundsein, Zahnen...“
und 5was es sonst noch für Fragen rund ums Baby gibt.
Diese kostenlose Babysprechstunde findet 1 x im Monat in der 
Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Kindertagesstätte „Nase-
weis“, Iggelheimer Str. 33a in Dudenhofen, statt.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie und Ihr Baby.

Öffnungszeiten der Kinder- und Jugendtreffs
Dudenhofen: jeden Dienstag, 16.30 – 18.30 Uhr, für alle ab 11
 jeden Mittwoch, 16.30 – 18.30 Uhr, für alle ab 8
 im Keller des Bürgerhauses
Hanhofen:  jeden Donnerstag, 16.00 – 18.00 Uhr, für alle ab 8 
 jeden Freitag, von  18.00 – 20.00 Uhr, für alle ab 12
 im Gemeindehaus Hanhofen
Harthausen:  Bitte aktuelle Anzeigen beachten. 
Bei Fragen oder Anregungen mailen an:
Jugendpflege_GILA@yahoo.de
Silvio Braun – Jugendpflege
Kilianstr. 41, 67373 Dudenhofen, Tel. 06232 990784, GILAmbH

Kolpingfamilie – Senioren – Dudenhofen
An die Kolpingseniorinnen und -senioren ergeht für Donnerstag, den 
8. März 2012, um 19.00 Uhr, im Pfarrheim St. Heinrich, herzliche 
Einladung.
Zunächst wollen wir eine Kreuzwegandacht abhalten und uns dann 
Hering, weißen Käse und Pellkartoffeln schmecken lassen.

Kinder- und Jugendforum
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Jugendpflege: Silvio Braun

Seniorenforum
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Die Senioren-Union Dudenhofen
Einladung
Lieber Bürgerinnen und Bürger der
Verbandsgemeinde Dudenhofen,
wenn wir unser Älterwerden wahrnehmen, stellen sich Sorgen und 
Fragen ein. Nachdem wir die Patientenverfügung und Vorsorge-
vollmacht im vergangenen Jahr ausführlich vorgetragen bekamen, 
wenden wir uns den Problemen im Alter zu.
Frau Claudia Schöneberger, Dipl. Sozialpädagogin FH, 
von der Beratungs- und Koordinierungsstelle Schifferstadt wird 
uns zum Thema
„Unterstützung im Alter – was tun?“ am
Donnerstag, dem 15. März 2012,
Ort: Vereinsheim des Pfälzerwald-Vereins
Termin: 15.00 Uhr,
umfassend informieren, unsere Fragen beantworten und Hilfen 
aufzeigen. Sie erklärt auch die Finanzierungsmöglichkeiten dieser 
Hilfen. Durch die Beratungs- und Koordinierungsstelle erhalten 
Sie erstmals die Möglichkeit, sich umfassend und neutral über alle 
Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren.
Nutzen Sie durch Ihren Besuch die Gelegenheit, diese Möglichkeiten 
kennenzulernen und in der Aussprache offene Fragen vorzutragen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Senioren-Union Dudenhofen

Mittagstisch 
für Hanhofener Seniorinnen und Senioren jeden Mittwoch um 12.00 
Uhr im Gemeindehaus
Speiseplan
Mittwoch, 07. März Saumagen, Leberknödel, Sauerkraut,  
   Kartoffelbrei         
   Nachtisch: Obstsalat
Mittwoch, 14. März Knusperschnitzel, Kartoffelbrei,
   Rotkraut
   Nachtisch: Eis 
Mittwoch, 21. März Fisch auf Karotten-Reis-Bett, Salat
   Nachtisch: Kuchen
Mittwoch, 28. März Hackbraten, Salzkartoffeln, Rotkraut
   Nachtisch: Obstquark mit Kirschen
OSTERFERIEN
Mittwoch, 16. April Haschee, Karottenstampes        
   Nachtisch: Eis  
Sie müssen nicht immer alleine zu Mittag essen.
In der Gemeinschaft schmeckt es einfach besser.
Wir bitten um Ihre Anmeldung: Tel. 06344 6847.
Unser Kita-Küchenteam und die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer freuen sich auf Ihr Kommen.
Mit freundlichen Grüßen
Friederike Ebli             
Ortsbürgermeisterin 

Pfarrgemeinderat St. Johannes d.T. Harthausen
– Café-Auszeit –
Einladung an alle Seniorinnen und Senioren ins „Café-Auszeit“ 
am Montag, 5. März 2012 
Wir treffen uns zur gewohnten Zeit, um 14.30 – 16.30 Uhr, im 
Pfarrheim St. Sebastian, großer Saal, „Auszeit-Ecke“.

Thema: Der Frühling naht

Alle Seniorinnen und Senioren aus Harthausen sind herzlich eingela-
den. Auch Gäste aus unseren Nachbargemeinden sind willkommen. 
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag. 
Ihr Café-Auszeit-Team 

Senioren-Residenz Sankt Sebastian
Dudenhofen
Veranstaltungen März 2012
01.03., Donnerstag ERZÄHLKAFFEE,
 Speisesaal   15.30 Uhr
 Thema: Frühling
02.03., Freitag SITZTANZ, Frau Keller,
 Gymnastikraum  10.00 Uhr
05.03., Montag KAFFEEMUSIK,
 Herr Liepner, Speisesaal  14.00 Uhr
07.03., Mittwoch KATH. GOTTESDIENST,
 Pfr. Dörzapf, Speisesaal  15.30 Uhr
08.03., Donnerstag SINGKREIS, Frau Aldag,
 Speisesaal   15.30 Uhr
14.03., Mittwoch BINGO, OSHG u. Betreuungsdienst,   

Speisesaal   15.30 Uhr
15.03., Donnerstag MÄNNERSTAMMTISCH,
 Frau Lutz   15.00 Uhr
16.03., Freitag OFFENES SINGEN MIT
 DER LIEDERTAFEL  15.30 Uhr
19.03., Montag HANDARBEITSGRUPPE,
 Frau Rennholz   14.00 Uhr
21.03., Mittwoch EV. GOTTESDIENST,
 Herr Bücklein, Speisesaal 16.00 Uhr
22.03., Donnerstag SINGKREIS,
 Frau Aldag, Speisesaal  15.30 Uhr
23.03., Freitag MARIONETTENTHEATER,
 Speisesaal   15.30 Uhr
28.03., Mittwoch KATH. GOTTESDIENST,
 Pfarrer Dörzapf, Speisesaal 16.00 Uhr
Das Programm der OSHG finden Sie in unserem Aushang.
Zusätzliche Programmpunkte entnehmen Sie bitte den Informati-
onstafeln des Betreuungsdienstes.
Änderungen vorbehalten.
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